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RS OGH 1964/10/29 11Os173/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1964

Norm

StVO §20 Abs1 IB2

Rechtssatz

Die Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit von einhundert bis einhundertzwanzig km/h auf sechzig bis siebzig km/h an

einer durch das Warnungszeichen "Schleudergefahr" gekennzeichneten Stelle, an der die Fahrbahnober:äche nicht

nur Unebenheiten, sondern zufolge einsetzenden Regens auch besondere Glätte aufweist, ist unzureichend.
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